
Versicherer: Versicherer für die Versicherung von Eintrittskarten 
(VB-ERV / EK 2009 TUI) ist die Europäische Reiseversicherung 
AG; Sitz der Gesellschaft: München (HRB 42000).  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Clemens Muth
Vorstand: Richard Bader (Vorsitzender), Torsten Haase
USt-IdNr. DE 129274536, VersSt-Nr. 9116/802/00132

  Ladungsfähige Anschrift für die Reiseversicherung:  
Europäische Reiseversicherung AG,  
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

Versicherungsschutz: Auf der Grundlage eines mit der TUI 
Deutschland GmbH (Versicherungsnehmer) abgeschlossenen 
Versicherungsvertrages gewährt der Versicherer Europäische 
Reiseversicherung AG den Reiseteilnehmern Versicherungs-
schutz. Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte 
Eintrittskarte der in der Bestätigung / Rechnung namentlich 
genannten Personen. Die Höchstversicherungssumme beträgt 
€ 200,– pro Eintrittskarte. Den versicherten Personen steht im 
Leistungsfall die Ausübung der von dem Versicherungsschutz 
umfassten Rechte gegenüber den Versicherern direkt zu.

Versicherungsbedingungen: Für die Versicherung von Ein-
trittskarten gelten die VB-ERV / EK 2009 TUI. Auf diese ist, 
soweit zulässig, deutsches Recht anwendbar. 

Höhe und Fälligkeit der Versicherungsleistung:  
Der Umfang der Versicherungsleistung richtet sich nach der 
vereinbarten Versicherungssumme und dem jeweiligen Scha-
den sowie, soweit vereinbart, der Selbstbeteiligung und ggf. 
bestehender Unterversicherung. Ist die Leistungspflicht dem 
Grunde und der Höhe nach festgestellt, erfolgt die Auszah-
lung der Entschädigung binnen zwei Wochen.

Beginn des Versicherungsschutzes: Der Versicherungs-
schutz beginnt mit dem Erwerb der Eintrittskarte.

  Ende des Versicherungsschutzes: Der Versicherungsschutz 
endet automatisch mit Ablauf des versicherten Zeitraums, 
spätestens mit dem Einlass zur jeweiligen Veranstaltung.

Inländischer Gerichtsstand: Gerichtsstand für Klagen gegen 
den Versicherer ist München.

Sprache / Willenserklärungen: Die Vertragsbestimmungen 
und weitere Informationen werden in deutscher Sprache 
mitgeteilt; die Kommunikation mit der versicherten Person 
erfolgt ebenfalls in Deutsch. Willenserklärungen bedürfen der 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail). Mündliche Vereinbarungen 
sind unwirksam.

Informationen zum Datenschutz
Information zur Verwendung Ihrer Daten;  
Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung 
Zur Vertragsbearbeitung sowie im Leistungsfall benötigen wir Ihre 
persönlichen Daten. Wir beachten hierbei selbstverständlich alle 
maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus verpflichten wir uns, die Ver-
haltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft einzuhalten. 
Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter  
www.reiseversicherung.de/datenschutz
Sie erhalten auf Wunsch Auskunft über die zu Ihrer Person ge-
speicherten Daten und können falsche oder unvollständige 
Daten berichtigen lassen. Eventuell bestehende Ansprüche 
auf Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können Sie geltend 
machen unter Tel. +49 (0) 89 4166 -1766 oder der E-Mail-
Adresse datenschutz@erv.de
 
Europäische Reiseversicherung AG
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Wenn Sie Fragen zu Versicherungsleistungen haben, rufen Sie 
an, faxen oder mailen Sie uns!

Info-Nummer:
Tel. +49 (0) 89 4166-1840
(Mo. – Fr. von 8 bis 20 Uhr und Sa. von 9 bis 16 Uhr)

Fax +49 (0) 89 4166-2717

E-Mail:  contact@erv.de

Internet:   www.erv.de

Anschrift:  Europäische Reiseversicherung AG 
Rosenheimer Straße 116, 81669 München

Versicherungsbedingungen und wichtige Hinweise  
zur Eintrittskarten-Versicherung

Wichtige Hinweise für den Schadensfall

Was ist bei jedem Schadensfall zu tun?
Schaden möglichst gering halten, unverzüglich an zeigen und 
geeignete Nachweise im Original vorlegen. 

Grundsätzlich einzureichen sind:
• Buchungsbestätigung des Veranstalters
•  Versicherungsnachweis
•  Original-Eintrittskarte
•  Buchungsausdruck mit den Namen aller Teilnehmer (bitte im 

Reisebüro anfordern)

Schadensmeldungen richten Sie bitte unverzüglich an:  
Europäische Reiseversicherung AG, Leistungs abteilung,  
Postfach 800545, 81605 München,Tel. +49 (0) 89 4166-1799 

Sie können Schadensmeldungen auch via Internet unter  
www.reiseversicherung.de/schadensmeldung vornehmen.

Kontakt

Die nachfolgenden Regelungen unter §§ 1–10 und das Glossar 
gelten für die Versicherung von Eintrittskarten der Europäische 
Reiseversicherung AG (im Folgenden kurz ERV genannt).

§ 1 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz
a)  beginnt mit dem Erwerb der Eintrittskarte, frühestens aber mit 

der Buchung der Versicherung;
b) endet mit dem Einlass zu der jeweiligen Veranstaltung.

§ 2 Gegenstand der Versicherung
1.  Die ERV erstattet der versicherten Person den Preis der Ein-

trittskarte einschließlich der Gebühren, sofern die versicherte 
Person oder eine Risikoperson von einem der nachstehenden 
Ereignisse betroffen wird und ihr der Besuch der Veranstaltung 
deshalb nicht zumutbar ist:

 a) Tod;
 b) schwere Unfallverletzung;
 c) unerwartete schwere Erkrankung;
 d) Schwangerschaft;
 e)  Schaden am Eigentum durch Feuer, Elementarereignisse 

oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden erheblich oder 
die Anwesenheit der versicherten Person bzw. einer die 
versicherte Person begleitenden Risikoperson zur Aufklä-
rung erforderlich ist;

 f)  Umzug der versicherten Person aufgrund der Aufnahme 
eines neuen Arbeitsverhältnisses, sofern die Eintrittskarte 
vor Abschluss des neuen Arbeitsvertrages erworben wurde 
und die Entfernung zwischen Veranstaltungsort und neuem 
Wohnort mehr als 100 km beträgt.

2. Risikopersonen sind
 a) die Angehörigen der versicherten Person.
 b)  die Begleitpersonen, sofern maximal vier Personen und ggf. 

zwei weitere minderjährige Kinder die Eintrittskarten für eine 
Veranstaltung gemeinsam gekauft und versichert haben (ver-
sicherte Begleitpersonen);

 c) Betreuungspersonen.

§ 3 Ausschlüsse
Kein Versicherungsschutz besteht
a)  wenn die Stornierung erfolgt, weil die Veranstaltung nicht 

stattfindet oder verschoben wird;
b)  für Erkrankungen, sofern sie eine psychische Reaktion auf einen  

Terrorakt, Tumult oder Ausschreitungen bzw. auf die Befürch-
tung von Terrorakten, Tumulten oder Ausschreitungen sind.

§ 4 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
1.  Die versicherte Person ist verpflichtet, die Eintrittskarte im Ori-

ginal unverzüglich bei der ERV einzureichen.
2.  Die versicherte Person hat außerdem folgende Unterlagen bei 

der ERV einzureichen:
 a)  Versicherungsnachweis und Beleg über die Zahlung der Ein-

trittskarte;
 b)  bei schwerer Unfallverletzung, unerwarteter schwerer 

Erkrankung und Schwangerschaft ein ärztliches Attest, bei 
psychischer Erkrankung ein Attest eines Facharztes für Psy-
chiatrie;

 c) bei Tod eine Sterbeurkunde;
 d) bei Schaden am Eigentum oder Umzug geeignete Nachweise.

3.  Die versicherte Person hat der ERV darüber hinaus jede 
zumutbare Untersuchung über Ursache und Höhe ihrer Leis-
tungspflicht zu gestatten, jede sachdienliche Auskunft wahr-
heitsgemäß zu erteilen, Originalbelege einzureichen und ggf. 
die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, 
soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungs-
pflicht oder des Leistungsumfangs erforderlich ist.

4.  Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist die ERV 
von ihrer Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist die ERV berechtigt, ihre Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
der versicherten Person entspricht. Die ERV bleibt insoweit 
zur Leistung verpflichtet, als die Verletzung keinen Einfluss auf 
die Feststellung oder den Umfang der Leistungsverpflichtung 
der ERV gehabt hat, es sei denn, dass die versicherte Person 
arglistig gehandelt hat.

§ 5 Zahlung der Entschädigung
1.  Ist die Leistungspflicht der ERV dem Grunde und der Höhe nach 

festgestellt, erfolgt die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen.

2.  Von der versicherten Person in fremder Währung aufge-
wandte Kosten werden dieser in Euro zum Wechselkurs des 
Tages erstattet, an dem diese Kosten von der versicherten 
Person gezahlt wurden.

§ 6 Ansprüche gegen Dritte
1.  Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang 

bis zur Höhe der geleisteten Zahlung auf die ERV über.
2.  Sofern erforderlich, ist die versicherte Person verpflichtet, in 

diesem Umfang Ersatzansprüche an die ERV abzutreten.

§ 7 Besondere Verwirkungsgründe
Die ERV wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 
versicherte Person die ERV nach Eintritt des Versicherungsfalles 
arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund 
oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind oder aus Anlass 
des Versicherungsfalles vorsätzlich oder arglistig unwahre Anga-
ben macht, auch wenn hierdurch der ERV kein Nachteil entsteht. 
Bei Vorsatz bleibt die ERV insoweit zur Leistung verpflichtet, 
als die Verletzung keinen Einfluss auf die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungsverpflichtung der ERV gehabt hat.

§ 8 Inländische Gerichtsstände / anwendbares Recht
1. Gerichtsstand für Klagen gegen die ERV ist München.
2. Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht.

§ 9 Verjährung
1.  Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis verjähren innerhalb 

von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist und der versicherten 
Person bekannt war bzw. bekannt sein musste.

2.  Hat die versicherte Person ihren Anspruch bei der ERV ange-
zeigt, ist die Verjährung so lange gehemmt, bis der versicherten 
Person die Entscheidung der ERV zugegangen ist.

§ 10 Selbstbeteiligung
Die von der versicherten Person zu tragende Selbstbeteiligung 
beträgt je Versicherungsfall 10 % des erstattungsfähigen Scha-
dens, mindestens jedoch € 5,– je Person.

Versicherungsbedingungen für die Versicherung von Eintrittskarten  
der Europäische Reiseversicherung AG (VB-ERV / EK 2009 TUI)
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Wichtiges Dokument!

Gilt mit Buchungsbestätigung als  

Versicherungsnachweis!


